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iVfrtI|taun0f.mtd|iuciö im inttiitttcrk*
15.-J. Der Befäljigungnachroeig im §anbroerf ift

auch bet ung fdEjort E)te unb ba alg SRittel gur ©eroerbe»

förberurtg aufgefaßt roorben. Sie Delegiertenberfamm»
lung beg ©chroeiger. ©eroerbeöereing befaßte fich 1894
mit ber grage. Der Referent [teilte bert motibierten
Slntrag, ben Befähigunggnachroeig für bag fclpoeiger.
©eroerbe nicht gu berlangen. Sine Bunbfrage in ben

©eltionen ergab fein anbereê Befuttat. 3n Qefterreich
I)at man ben Befähigunggnachroeig im §anbmerf ge»

fefslich feit 20 Saften eingeführt. Die Erfahrungen
bamit finb fe£)r ungünftige. S" Deutfchlanb ift gegen»
märtig ein Sampf hierüber entftanben.

Da eg nun auch bei ung immer noch Stimmen
gibt, welche bem Befähigunggnachroeig bag 2Sort rebcn,
fo roerben bie an bec ^auptberfammlung beg Berbanbeg
beutfdher ©eroerbebereine 1904 aufgeteilten unb grunb»
fä|li(f) angenommenen Dhefe" unb beren Begründungen
Sntereffe bieten. Sie lauten:

1. Die Einführung beg Obligatorien Befäl)igungg=
nadjineifeg fällt meber mit ber Snt[tel)ung ber .guuft»
organifatiou noch mit ber Blütegeit beg §anbroerfg
gufammen, fonbern ift ein Srgeugnig fpätcrer Srroäg»
ungen, bie barauf gerichtet tuarett, ben Eintritt in bie

gunft unb bie Bieberlaffuug ber gufüuftigen SRitberoerber

gu erfchmeren.
2. Die ©efdjichte beg Befähigunggnachroeifeg bemeift

neben einem [tetigen ÜSechfel in ber Beurteilung feitteg
SBerteg, bah e* uur furge geit mit roirllich gutem Er»
folge beftanben hat, bah bagegen feine Durchführung
jefjr gtofje Uebelftänbe unb äRifferfolge geitigte, bie ben
Sntfcljluh ber ^Regierungen herbeiführten, bon tueitereu

uu|lofen Beformen biefer Einrichtung abgufehett unb
[ie gänglich fallen gu laffett.

3. Da bie Beict)3regieruug entgegen ben Befcf)tüffeu
beg Beicïfêtageg mieberlfolt unb in uugroeibeutiger
SBeife fid) alg ©egtierin beg obligatorifchen Befähig»
unggttadhmeifeg befannt hat, fo fann eine fortgefefjte
Slgitation gu ©unften begfetben, in welchem ein großer
Deil beg fpanbtuerferftanbeë eine unferer ©eroerbe»
entroicElung fchäbliche SRahregel erblicft, nur bagu
bienen, ben roünfchengroerten gufammenfchluff aller
Ipanbiuerfer gur Streichung wichtiger, erftrebengroerter
giele gu üerhinbern.

4. Die gorberuug beg obligatorifchen Befähigungg»
itachroeifeg, melcher mit gefefjlicher Begelung beg Sehr»
linggioefeng eine beffere tedjnifdhe Slugbilbung beg

Bachrouchfeg im |>aubioerf üerbürgen foU, ift aufferbem
ungeitmäfjig, ba bie USirfung beg auf gleiche giele
gerichteten neuen .Çanbioerfergefebeg auf längere ßeit
hinaug abgemartet roerben muh; ^ie? umfomehr, alg
bie Srfolge, roeldje bag ©efeh roährenb ber furgeit geit
feiner SBirffamfeit hiuficljtlich ber freiioilligen ©efellen»
unb SReifterprüfungen gu bergeichnen hat, öeu ob Ii--

gatorifchen Befähigunggnachroeig nach biefer Bichtung
hin entbehrlich machen.

5. Die in Qefterreich feit bem Saljre 1883 mit bem

Befähigunggnachroeig (Berroenbunggnachroeig) gemachten
Erfahrungen, welche bie Bufjlofigleit unb ©dhäblichfeit
begfelben in übergeugenber SBeife bartun, laffen eg

bringenb roünfchengroert erfçheitien, bon einer Sinführ»
ung beg obligatorifchenBefähigunggnachroeifeg in Deutfch»
lanb abgufehen, befonberg ba bie ©chäbigungen nicht
alg eine ^olge ber -ffanbhabung beg ©efe|eg, fonbern
alg unabroeigbare fjolge beg Befähigunggnachroeifeg an
unb für [ich ettoiefen [inb.

6. Bon bem Befähigunggnachroeig fann eine Be=

feitigung ber Ißfufcherei unb eine ©arantie möglidhft

bollfommeuer §anbroerfglei[tungen ni<ht erroartet roer»
ben, roeil

a) bie Berfthiebenljeit ber Bebürfitiffe ber Sonfumenten
unb bie Berfchiebenheit ber Berhältniffe in ©tabt
unb Sanb £>anbroerMeiftungen berfchiebener Qua»
lität erheifc§en,

1)) bie ^Pfitfcherei bielfach gar nicht in mangelnber
©achfenntuig, fonbern in ©eroinnfucfit unb ber»
borbeuer @ef<häftgmoral rourgelt,

c) bie Seuntuig ber technifchen Seite beg ^anbroerfg»
betriebg allein einen Srfolg nicht öerbürgen fann,

d) felbft gut abgelegte ^Prüfungen feine ©eroâljr für
tüchtige praftifdje Beherrfdhung beg gaiheg bieten,

e) heute in Qefterreidh troh beg Berroenbunggnach»
roeifeg in betnfelben 9Jta|e über ißfufcherei geflagt
roirb, roie in allen Reiten unter ber §errfchaft beg

Befähigunggnachmeifeg.
7. Die bom Befäl)igunggnachmeig erhoffte Sinfchränf»

ung ber iîonfurreng ift roeber im Sntereffe beg

fitmg unb beg ^anbroerferftanbeg roünfct)engroert noch
überhaupt erreichbar, roeil bie Snbuftrie alg §aupt=
fonfurrentin beg §aubroerfg aug Büdficht auf unfere
Bolfgroirtfdfaft bom Befähigungguachroeig gar nicht be=

rührt loirb unb biejenigen roirtfchaftlichen unb politifiheu
gaftoren, roelche bie Umroälgung in unferer gewerblichen
Brobuftiou berautaht ho^o"; nicht meljr auggefdhattet
roerben fönneu.

8. §ebung ber ©tanbegehre unb geftigung beg

©tanbegberouhtfeing fann bom Befähigunggnachroeig
an unb für [ich faum erroartet roerben, ba auch in ben

geprüften ©tänben Berftöhe gegen ©tanbegehre in
folthem 9Rahe borfommen, bah in eingelnen berfelben
fogar Sl)rengerichte gur Brüfung unb folder
Berftöhe notroenbig geworben [inb.

9. Die gur Durchführung beg Befäf)igunggna<hroeifeg
unbermeibliche 5lbgrengung hmtbroerfgmähiger Betriebe
bon fabrifmähigen unb hon^in^uftriellen, foroie Slb»

grengung ber eingelnen ^anbroerfgbetriebe gegeneinanber
ift, gumal auf bem Sanbe, unmöglich. Die bagegen in
Borfchlag gebrachte gufammenfaffung berroaubter ©e=
werbe in gröbere ©ruppeti würbe aber bie alg $iel
bcg Befähigunggnachroeifeg hrngeftellte Befeitigung ber
Sonfurreng unb Bfnfcherei gängtich hinfällig machen.

10. 2Beitn auch gugegebeu roerben fann, bah
gorbernug beg Befähigunggnachroeifeg für bag Bau»
geroerbe [ich mit gureichenberen ©runben rechtfertigen
liehe, fo erheben [ich bagegen anberfeitg ernfte Bebetifen,
roeil auher ben Srroägungen (1—9) gegen ben allge»
meinen Befäl)igunggna^roeig

a) er bie erfte Stappe gur Sinfül)rung beg atlgemeineu
obligatorifchen Befähigunggnachroeifeg bilben würbe,

b) bie für feine Einführung geltenb gemadhten ©rünbe
nicht beroeigfräftig genug [inb, um eine fo tief ein»

fdjneibenbe gefe^liche SRahreget gu rechtfertigen,
c) bie 3lbgreugung ber ©eroerbefompetengen groifchen

Baumeiftern unb ^anbroerfern fehr fchroierig ift,
d) ber Befähigunggnachroeig [ich nicht nur auf SKaitrer,

©teinhauer unb ^inwicrleute, fonbern auch auf
Schreiner, ©cfjloffer, Klempner, Dachbecfer, Sti»
[taÛateure, ©tuffatenre, Sßeihbinber, Barpaetfuh»
bobettleger, ^omentierer u. f. ro. erftrecfen foU unb
baper gar nicht abgufehen ift, roo bie Beifje ber
ihm unterftetllen Betriebe gu [fliehen fein roirb.

12. Da nach Einführung beg Befähigunggnachroeifeg
im |)anbroerf bie ^Regierung nicht in ber Sage fein
bürfte, ben Saufleuten bett aug gleichen ©rünben ge»
forberten Befähigunggnachroeig für bag §anbelggeroerbe
borguenthalten, fo würbe ben meifteu §anbröerferu,

gewer-bbüdsedm
WiNTERTHUR

Nr. 29 Jllustr. schtveiz. Handw.-Zeitung (Organ für die offiziellen Publikationen des Schweizer. Gewerbevereins) 4IZ3

Befähigungsnachweis im Handwerk.
Der Befähigunsnachweis im Handwerk ist

auch bei uns schon hie und da als Mittel zur Gewerbe-
förderung aufgefaßt worden. Die Delegiertenversamm-
lung des Schweizer. Gewerbevereins befaßte sich 1894
mit der Frage. Der Referent stellte den motivierten
Antrag, den Befähigungsnachweis für das schweizer.
Gewerbe nicht zu verlangen. Eine Rundfrage in den

Sektionen ergab kein anderes Resultat. In Oesterreich
hat man den Befähigungsnachweis im Handwerk ge-
setzlich seit 20 Jahren eingeführt. Die Erfahrungen
damit sind sehr ungünstige. In Deutschland ist gegen-
wärtig ein Kampf hierüber entstanden.

Da es nun auch bei uns immer noch Stimmen
gibt, welche dem Befähigungsnachweis das Wort reden,
so werden die an der Hauptversammlung des Verbandes
deutscher Gewerbevereine 1904 aufgestellten und gründ-
sätzlich angenommenen Thesen und deren Begründungen
Interesse bieten. Sie lauten:

1. Die Einführung des obligatorischen Befähigungs-
Nachweises fällt iveder mit der Entstehung der Zunft-
organisation noch mit der Blütezeit des Handwerks
zusammen, sondern ist ein Erzeugnis späterer Erwäg-
ungen, die darauf gerichtet waren, den Eintritt in die

Zunft und die Niederlassung der zukünftigen Mitbewerber
zu erschweren.

2. Die Geschichte des Befähigungsnachweises beweist
neben einem stetigen Wechsel in der Beurteilung seines
Wertes, daß er nur kurze Zeit mit wirklich gutem Er-
folge bestanden hat, daß dagegen seine Durchführung
sehr große Uebelstände lind Mißerfolge zeitigte, die den
Entschluß der Regierungen herbeiführten, von weiteren
nutzlosen Reformen dieser Einrichtung abzusehen und
sie gänzlich fallen zu lassen.

3. Da die Reichsregierung entgegen den Beschlüssen
des Reichstages wiederholt und in unzweideutiger
Weise sich als Gegnerin des obligatorischen Befähig-
ungsnachweises bekannt hat, so kann eine fortgesetzte
Agitation zu Gunsten desselben, in welchem ein großer
Teil des Handwerkerstandes eine unserer Gewerbe-
entwicklnng schädliche Maßregel erblickt, nur dazu
dienen, den wünschenswerten Zusammenschluß aller
Handwerker zur Erreichung wichtiger, erstrebenswerter
Ziele zu verhindern.

4. Die Forderung des obligatorischen Befähigungs-
Nachweises, welcher mit gesetzlicher Regelung des Lehr-
lingswesens eine bessere technische Ausbildung des

Nachwuchses im Handwerk verbürgen soll, ist außerdem
unzeitmäßig, da die Wirkung des auf gleiche Ziele
gerichteten neuen Handmerkergesetzes auf längere Zeit
hinaus abgewartet werden muß; dies nmsomehr, als
die Erfolge, welche das Gesetz während der kurzen Zeit
seiner Wirksamkeit hinsichtlich der freiwilligen Gesellen-
und Meisterprüfungen zu verzeichnen hat, den obli-
gatorischen Befähigungsnachweis nach dieser Richtung
hin entbehrlich machen.

5. Die in Oesterreich seit dem Jahre 1883 mit dem

Befähigungsnachweis (Verwendungsnachweis) gemachten
Erfahrungen, welche die Nutzlosigkeit und Schädlichkeit
desselben in überzeugender Weise dartun, lassen es

dringend wünschenswert erscheinen, von einer Einführ-
ung des obligatorischen Befähigungsnachweises in Deutsch-
land abzusehen, besonders da die Schädigungen nicht
als eine Folge der Handhabung des Gesetzes, sondern
als unabweisbare Folge des Befähigungsnachweises an
und für sich erwiesen sind.

6. Von dem Befähigungsnachweis kann eine Be-
seitigung der Pfuscherei und eine Garantie möglichst

vollkommener Handwerksleistungen nicht erwartet wer-
den, weil

a) die Verschiedenheit der Bedürfnisse der Konsumenten
und die Verschiedenheit der Verhältnisse in Stadt
und Land Handwerksleistungen verschiedener Qua-
lität erheischen,

b) die Pfuscherei vielfach gar nicht in mangelnder
Sachkenntnis, sondern in Gewinnsucht und ver-
dorbener Geschäftsmoral wurzelt,

e) die Kenntnis der technischen Seite des Handwerks-
betriebs allein einen Erfolg nicht verbürgen kann,

(1) selbst gut abgelegte Prüfungen keine Gewähr für
tüchtige praktische Beherrschung des Faches bieten,

e) heute in Oesterreich trotz des Verwendungsnach-
weises in demselben Maße über Pfuscherei geklagt
wird, wie in allen Zeiten unter der Herrschaft des
Befähigungsnachweises.

7. Die vom Befähigungsnachweis erhoffte Einschränk-
ung der Konkurrenz ist weder im Interesse des Publi-
kums und des Handiverkerstandes wünschenswert noch
überhaupt erreichbar, weil die Industrie als Haupt-
konkurrentin des Handwerks aus Rücksicht auf unsere
Volkswirtschaft vom Befähigungsnachweis gar nicht be-

rührt wird und diejenigen wirtschaftlichen und politischen
Faktoren, welche die Umwälzung in unserer gewerblichen
Produktion veranlaßt haben, nicht mehr ausgeschaltet
werden können.

8. Hebung der Standesehre und Festigung des

Standesbemußtseins kann vom Befähigungsnachweis
an und für sich kaum erwartet werden, da auch in den

geprüften Ständen Verstöße gegen Standesehre in
solchem Maße vorkommen, daß in einzelnen derselben
sogar Ehrengerichte zur Prüfung und Ahndung solcher
Verstöße notwendig geworden sind.

9. Die zur Durchführung des Befähigungsnachweises
unvermeidliche Abgrenzung handwerksmäßiger Betriebe
von fabrikmäßigen und hausindustriellen, sowie Ab-
grenzung der einzelnen Handwerksbetriebe gegeneinander
ist, zumal auf dem Lande, unmöglich. Die dagegen in
Vorschlag gebrachte Zusammenfassung verwandter Ge-
werbe in größere Gruppen würde aber die als Ziel
des Befähigungsnachmeises hingestellte Beseitigung der
Konkurrenz und Pfuscherei gänzlich hinfällig machen.

10. Wenn auch zugegeben werden kann, daß die

Forderung des Befähigungsnachweises für das Bau-
gewerbe sich mit zureichenderen Gründen rechtfertigen
ließe, so erheben sich dagegen anderseits ernste Bedenken,
iveil außer den Erwägungen (1—9) gegen den allge-
meinen Befähigungsnachweis

a) er die erste Etappe zur Einführung des allgemeinen
obligatorischen Befähigungsnachweises bilden würde,

b) die für seine Einführung geltend gemachten Gründe
nicht beweiskräftig genug sind, um eine so tief ein-
schneidende gesetzliche Maßregel zu rechtfertigen,

e) die Abgrenzung der Gemerbekompetenzen zwischen
Baumeistern und Handwerkern sehr schwierig ist,

(1) der Befähigungsnachweis sich nicht nur auf Maurer,
Steinhauer und Zimmerleute, sondern auch auf
Schreiner, Schloffer, Klempner, Dachdecker, In-
stallateure, Stukkateure, Weißbinder, Parguetfuß-
bodenleger, Zementierer u. s. w. erstrecken soll und
daher gar nicht abzusehen ist, wo die Reihe der
ihm unterstelllen Betriebe zu schließen sein wird.

12. Da nach Einführung des Befähigungsnachweises
im Handwerk die Regierung nicht in der Lage sein
dürfte, den Kaufleuten den aus gleichen Gründen ge-
forderten Befähigungsnachweis für das Handelsgewerbe
vorzuenthalten, so würde den meisten Handwerkern,
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bie biefen StacßmeiS 51t erbringen meßt in ber Sage
finb, ber ^Betrieb eineS SabengefdjäfteS unmöglich) ge»

macßt unb fie in ißrer wirtfcßaftlicßen ©fifteng fdjmer
bebroßt werben.

13. Ilm ben aBert ber freiwilligen SDteifterprüfuug
gu heben unb bent Sfteiftertitel gugleid^ eine wirtfcßaft»
ließe 23ebeutung gu füßern, !ann in Uebereinftimmung
mit bem Programm ber bereinigten babifcßen ©ewerbe»
unb ^anbwerferbereine eine 2lenberung beS ©ewerbe»
gefeßeS baßin angeftrebt werben, bal)ingel)enb, baß

a) bie in § 129 ber ©ewerbeorbnung aufgeführten
Stecßte (galten bon Sehrtingen) nur benjenigen
borbehalten werben fotlen, bie ben Slteiftertitel
führen bürfen,

b) bei Vergebung bon StaatSarbeiten bei ®teidt)=

mertigfeit ber Seiftungen bie geprüften Sftcifter für
ihre Arbeiten ben SBorgug bor benjenigen ber 1111=

geprüften |janbwerfer erhalten füllen.
14. 3Benn eS gelingt, bett .fjanbwerferftanb auf eine

höhere Stufe bei: fachliche" unb Slßgemcinbitbung 311

heben, ben ©eitofjenfcßaftSgebanfeu immer weiter 511

berbreiten, Sfleinfrafttnafcßinen bem ©emerbetreibeubcn

gur Verfügung gu ftetten, ihn in rid^tiger SBeife auf
bett 2Beg ber Setbfti)ilfe unb beS SußunntenfcßluffcS in
©emerbebereiuen, gacßbereiniguiigeu ober Innungen 51t

führen, bann wirb auch bie gorberung nach ^m obli»
gatorifdjen ^Befähigungsnachweis berhatlcn; bann wirb
bie ©inficßt allgemein werben, baß auch unter ber

^jerrfcßaft ber ©ewerbefreifjeit 2BitlenSfraft mit SCßiffen

unb können bereitet eS bem öanbwerfer ermöglichen,
fich neben ber ©roßinbuftrie eine gebeihliche Sebent
fteßung gu fiebern.
(2lu§ STlitteilungen be§ ©eïretariateë be§ ©djroeijt. ©et»erbeoerein§.)

iîiidibltdt Mttïr ^ttsMidt*
WK. da bie SDettffcfjrift beS Schweiger. ©ewerbe»

bereinS gur freier feines 25jährigen SBefießenS nicht
allen 30,000 Sttitgliebern 511g efteilt werben tonnte, mod)»
ten wir auS bem Schlußwort berfetbeu noch einige
Stellen gitteren:

2Bir bürfen baS Jubiläum beS 25jährigen 23eftaubeS
mit betn SBetoußtfein begehen, baß ber Schweiger. ©e=
werbeberein feine ©jiftengberecßtigimg uachgemiefen itub
bett ihm bon ülufang an beftimmten Smecfeit ftetS ge»

treulich nachgelebt hat, obgleich noch lange nicht alle
feine Siele erreicht finb. gnbetn er beftrebt war, in
bergaugeueu Seiten als ttüßlicß erwiefene ©inrichtungen
in einer ben beräuberten Seitberßältniffen angepaßten
gorm wieber eingitfüßrett, würbe er freilich öa ttnb bort
mißberftauben ttnb als „günftlerifcß" bargcftcllt. 3Ber

jeboch fein aBirten borurteilSloS beobachtet, wirb fich
ber ©rfenntrtiS nicht beschließen, baß eS weber bor»
wiegenb materielle noch felbftfücßtige gntereffen waren,
bie feine Seftiouen unb SJiitglieber gttjammen geführt
haben. aBoßl mußte ber herein barauf bebaeßt fein,
bett wirtlichen Söebürfttiffett unb SSerl)ältniffeit beS täg»
lichen ©rwerbSlebettS weitgeßenbe Slüdficßt 311 fchenfeu
uitb baS Sîotmeubige unb praftifch durchführbare itt
ben SBorbergruttb 31t ftellen. die Sorge für bie biet»

fach begmeifelte SebenSfäßigfeit beS ^aubwerfê itub bie

Stärfung ber aBilleitSfraft, beS SJhtteS unb ber 2lttS»
bauer ber (paitbwcrfer im fHingen um ifjrc Selbfter=
ßaltung fönnett wohl nicht allein boit egoiftißhen 23e=

weggrünben biftiert fein. die Stotmeubigfeit unb
aBüufcßbarfeit ber ofottümifißen ©efferfteltung beS feßwei»
gerifeßen |janbwerfer= ttnb ©ewerbefiaubeS wirb ttie»

mattb beftreiten wollen. Sieben biefett fielen waren
aber namentlich bie fittlicßc unb geiftige §cbuug ber

(panbmerfer, bereu ftete Slitregitng unb Sluffläruttg, bie

gürforge für ißre allfeitige unb berufliche Silbuitg bie

Seitfterne ber führenbeu ißerfottett. diefe ibeaten ttttb
fortfcßrittlicßen Siele bertießen bem Serein bie Straft,
troß manchen 2BiberftanbeS itub gelegentlicher SJtiß»

erfolge an ber Serbefferung ber gewerblichen Suftäitbe
ttnb ©inrichtungen weiter gn arbeiten.

3m Stampf um ibeclle ttttb mctterielle gntereffen
tonnen freilich ©rfolge nur mit Stuftreuguug unb gegen»
fettiger Unterftüßung 2111er — bann aber auch â"m
aBoßle 2lller — ergielt werben, die aBirffamfeit ber
Sentralleitung wirb burch bie Schaffend» ttttb Opfer»
freubigteit ber Seftiouen unb ißrer ÜDtitglieber beeitt»

flttßt. llmgefeßrt werben auch biefc in ihrer dätigfeit
geförbert ober gehemmt, je ttachbem bie Sentralleitung
ihren bielfeitigett Sltifgabcit gerecht wirb. Slur wenn
bie griießte biefeS gemeittfamen StrebenS offcnfichtlich
finb, wirb auch ber feftc SBille gtt fernerem 2Birfeu ge»

ftärft werben.
der Ueberblict ber 25=jährigeu aBirffamfeit möge

auch ntt§ alle in bem feften Sorfaße ftärfeu, weiter gtt
Wirten für bie fpcbitng unb ^örberuug ber fcßweiger.
,'paubwcrfe itub ©ewerbe. 2Bir bürfen auf eine biet»

feitige ttttb itt mancher Sichtung fruchtbriugenbe, neue
Siele ttttb ©efichbopuitfte eröffnenbe dätigfeit mit 23e»

friebiguug gurüctbtictcn. aBeitit manche jahrelang mit
©ifer ttttb 3teiß befprodjette fjßoftnlate noch nicht ber»
wirflicht werben ttttb namentlich auf bem ©ebiete ber
©emerbegefeßgebung noch feilte tatfächlicheit ©rritttgen»
fünften gu fonftatieren finb, fo lebett wir boeß ber
frohen Snberficht, baß fcßtießlich unfere gute Sadjc
fiegett wirb — foferu wir feft geeinigt, tatfräftig unb
befonnen unfere S^le weiter berfolgett. Slettc 3beett
gewinnen im Solf ttttb 23cf)örben nur lattgfam Sobett ;

nicht jebe ©rfenntniê läßt fid) marfieren, nicht jeber
überwititbeite Stait'bpuuft wirb offettfuubig, aber Se»
harrlichfeit ttttb ba§ Sewttßtfeiii, nur ba§ Sefte gu
wollen, übermitiben mit ber S^'t alle Schmierigfeiten.

2luch abgefeftett bon bem bisher 2(itgeftrebteit bleibt
mtferer füitftigen aBirffatnfeit ttod) manches brachliegenbe
gelb gu bebauen übrig. 3Bir finb unS tooßl bewußt,
baß berfchiebeue battfbare Slufgabett auf bem ©ebiete
ber ©ewerbeförbermtg itr ein fünftigeS 2lrbeitSprogramm
aufgcnomineu gu werben berbienen, bie biSßer nicht
berüdfießtigt werben tonnten, fei eS, weil uns bie
SJfittel gu ihrer Slnhaubitahme fehlten, ober weil attbere
brittglicher erfcßeiiteitbe gragett ttoeß ihrer Söfung harren.
©S erfeßeint unS ttießt gwedbientich, allgtt bicleS gleich»»

geitig gu beginnen unb bafür tti^tS erlebigen gu fönnett.
SlnberfeitS wollen wir ttttS auch ßüten, eiufeitig nur
einer fchwebettbeu grage alle 2lufmerffamfeit guguwen»
ben ; bentt wir fettnen nur gu gut bie berßhiebeuartigeu
aBünfcße ttttb gntereffen uuferer SSlitglieber. gebeS
©ewerbe möcßte begreiflicherweife feine eigenartigen Sc»
bürfniffe oorerft beriidfichtigt fchen. Sitten gerecht gu
werben, ift nicht möglich- "Sollte aber jemals eine ©itt»
feitigfeit in ber Steßaubluiig gewerblicher S^ifragen
fieß gelteitb machen wollen, fo würbe bie Stacht ber
Seitumftänbe ttttb gbeett, toic iticßt minber ,bie gnitia»
tibe ber Seftioiteu bon felbft bett wünfeßbarett 2tuSgleich
fehaffen. 2?ott biefer regeren iuitiatiben dätigfeit hoffen
wir für bie Snfuttff eine bermeßrte Straftentfaltung.
Sie ift eS, toelche baS gefamte iöereittSlebett erfrifeßt
ttttb förbert unb wie ein warmer grüßtirtgSregen neue
Gräfte auferwedt.

Saßt ttttS barum iticßt raften unb rußen, all bie
jeßigen ttttb füitftigen 2(itfgaben bcS Scßmeigerifcheii
©ewerbebereiuS einer glüdlicßeit Söfitng entgegen gtt
füßrett. Stichelt wir aitcß bie noch fernfteßenbeu @e=

werbetreibeubett für unfere 93eftreb it 11 get t gu gewinnen.
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die diesen Nachweis zu erbringen nicht in der Lage
sind, der Betrieb eines Ladengeschäftes unmöglich ge-
macht und sie in ihrer wirtschaftlichen Existenz schwer
bedroht werden.

13. Um den Wert der freiwilligen Meisterprüfung
zu heben und dem Meistertitel zugleich eine wirtschaft-
liche Bedeutung zu sichern, kann in Uebereinstimmung
mit dem Programm der vereinigten badischen Gewerbe-
und Handwerkervereine eine Aenderung des Gewerbe-
gesetzes dahin angestrebt werden, dahingehend, daß

a) die in § 129 der Gewerbeordnung aufgeführten
Rechte (Halten von Lehrlingen) nur denjenigen
vorbehalten werden sollen, die den Meistertitel
führen dürfen,

b) bei Vergebung von Staatsarbeiten bei Gleich-
Wertigkeit der Leistungen die geprüften Meister für
ihre Arbeiten den Vorzug vor denjenigen der nn-
geprüften Handwerker erhalten sollen.

14. Wenn es gelingt, den Handwerkerstand ans eine
höhere Stufe dep fachlichen und Allgemeinbildung zu
heben, den Genosfenschaftsgedanken immer weiter zu
verbreiten, Kleinkrastmaschinen dem Gewerbetreibenden

zur Verfügung zu stellen, ihn in richtiger Weise auf
den Weg der Selbsthilfe und des Zusammenschlusses in
Gewerbevereinen, Fachvereinigungen oder Innungen zu
führen, dann wird auch die Forderung nach dem obli-
gatorischen Befähigungsnachweis verhallen; dann wird
die Einsicht allgemein werden, daß auch unter der

Herrschaft der Gewerbefreiheit Willenskraft mit Wissen
und Können vereint es dem Handwerker ermöglichen,
sich neben der Großindustrie eine gedeihliche Lebens-
stellung zu sichern.

(Aus Mitteilungen des Sekretariates des Schweiz. Gewerbevereins.)

Rückblick und Ausblick.
VVlv. Da die Denkschrift des Schweizer. Gewerbe-

Vereins zur Feier seines 25jährigen Bestehens nicht
allen 30,000 Mitgliedern zugestellt werden konnte, möch-
ten wir aus dem Schlußwort derselben noch einige
Stellet! zitieren:

Wir dürfen das Jubiläum des 25jährigen Bestandes
mit dem Bewußtsein begehen, daß der Schweizer. Ge-
Werbeverein seine Existenzberechtigung nachgewiesen und
den ihm von Anfang an bestimmten Zwecken stets ge-
treulich nachgelebt hat, obgleich noch lange nicht alle
seine Ziele erreicht sind. Indem er bestrebt war, in
vergangenen Zeiten als nützlich erwiesene Einrichtungen
in einer den veränderten Zeitverhältnissen angepaßten
Form wieder einzuführen, wurde er freilich da und dort
mißverstanden und als „zünftlerisch" dargestellt. Wer
jedoch sein Wirken vorurteilslos beobachtet, wird sich

der Erkenntnis nicht verschließen, daß es weder vor-
wiegend materielle noch selbstsüchtige Interessen waren,
die seine Sektionen und Mitglieder zusammen geführt
haben. Wohl mußte der Verein darauf bedacht sein,
den wirklichen Bedürfnissen und Verhältnissen des täg-
lichen Erwerbslebens weitgehende Rücksicht zu schenken

und das Notwendige und praktisch Durchführbare in
den Vordergrund zu stellen. Die Sorge für die viel-
fach bezweifelte Lebensfähigkeit des Handwerks und die

Stärkung der Willenskraft, des Mutes und der Ans-
dauer der Handwerker iin Ringen um ihre Selbster-
Haltung können wohl nicht allein von egoistischen Be-
weggründen diktiert sein. Die Notwendigkeit und
Wünschbarkeit der ökonomischen Besserstellung des schwei-
zerischen Handwerker- und Gelverbestandes wird nie-
mand bestreiken wollen. Neben diesen Zielen waren
aber namentlich die sittliche und geistige Hebung der

Handwerker, deren stete Anregung und Aufklärung, die

Fürsorge für ihre allseitige und berufliche Bildung die

Leitsterne der führenden Personen. Diese idealen und
fortschrittlichen Ziele verliehen dem Verein die Kraft,
trotz manchen Widerstandes und gelegentlicher Miß-
erfolge an der Verbesserung der gewerblichen Zustände
und Einrichtungen weiter zu arbeiten.

Im Kampf inn ideelle und materielle Interessen
können freilich Erfolge nur mit Anstrengung und gegen-
seitiger Unterstützung Aller — dann aber auch zum
Wohle Aller — erzielt werden. Die Wirksamkeit der
Zentralleitnng wird durch die Schaffens- und Opfer-
freudigkeit der Sektionen und ihrer Mitglieder beein-
flußt. Umgekehrt werden auch diese in ihrer Tätigkeit
gefördert oder gehemmt, je nachdem die Zentralleitung
ihren vielseitigen Aufgaben gerecht wird. Nur wenn
die Früchte dieses gemeinsamen Strebens offensichtlich
sind, wird auch der feste Wille zu fernerem Wirken ge-
stärkt werden.

Der Ueberblick der 25-jährigen Wirksamkeit möge
auch uns alle in dem festen Vorsatze stärken, weiter zu
wirken für die Hebung und Förderung der schweizer.
Handwerke und Gewerbe. Wir dürfen auf eine viel-
seitige und in mancher Richtung fruchtbringende, neue
Ziele und Gesichtspunkte eröffnende Tätigkeit mit Be-
friedigung zurückblicken. Wenn manche jahrelang mit
Eifer und Fleiß besprochene Postulate noch nicht ver-
wirklicht worden und namentlich ans dem Gebiete der
Gewerbegesetzgebnng noch keine tatsächlichen Errungen-
schaften zu konstatieren sind, so leben wir doch der
frohen Zuversicht, daß schließlich unsere gute Sache
siegen wird — sofern wir fest geeinigt, tatkräftig und
besonnen unsere Ziele weiter verfolgen. Neue Ideen
gewinnen im Volk und Behörden nur langsam Boden;
nicht jede Erkenntnis läßt sich markieren, nicht jeder
überwundene Standpunkt wird offenkundig, aber Be-
harrlichkeit und das Bewußtsein, nur das Beste zu
wollen, überwinden mit der Zeit alle Schwierigkeiten.

Auch abgesehen von dem bisher Angestrebten bleibt
unserer künftigen Wirksamkeit noch manches brachliegende
Feld zu bebauen übrig. Wir sind uns wohl bewußt,
daß verschiedene dankbare Aufgaben auf dem Gebiete
der Gewerbefördernng im ein künftiges Arbeitsprvgramm
aufgenommen zu werden verdienen, die bisher nicht
berücksichtigt werden konnten, sei es, weil uns die
Mittel zu ihrer Anhandnahme fehlten, oder weil andere
dringlicher erscheinende Fragen noch ihrer Losung harren.
Es erscheint uns nicht zweckdienlich, allzu vieles gleich-
zeitig zu beginnen und dafür nichts erledigen zu können.
Anderseits wollen wir uns auch hüten, einseitig nur
einer schwebenden Frage alle Aufmerksamkeit zuzuwen-
den; denn >vir kennen nur zu gut die verschiedenartigen
Wünsche und Interessen unserer Mitglieder. Jedes
Gewerbe möchte begreiflicherweise seine eigenartigen Be-
dürfnisse vorerst berücksichtigt sehen. Allen gerecht zu
werden, ist nicht möglich. Sollte aber jemals eine Ein-
seitigkeit in der Behandlung gewerblicher Zeitfragen
sich geltend machen wollen, so würde die Macht der
Zeitnmstände und Ideen, wie nicht minder,die Initia-
tive der Sektionen von selbst den wünschbaren Ausgleich
schaffen. Von dieser regeren initiativen Tätigkeit hoffen
wir für die Zukunft eine vermehrte Kraftentfaltnng.
Sie ist es, welche das gesamte Vereinsleben erfrischt
und fördert und wie ein warmer Frühlingsregen neue
Kräfte anferweckt.

Laßt uns darum nicht rasten und ruhen, all die
jetzigen und künftigen Aufgaben des Schweizerischen
Gewerbevereins einer glücklichen Lösung entgegen zu
führen. Suchen wir auch die noch fernstehenden Ge-
werbetreibenden für unsere Bestrebungen zu gewinnen.
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